
 
 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 

 

Wien, am 25. März 2016 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Themessl und weitere Abgeordnete haben am 27. Jänner 2016 

unter der Nr. 7888/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Kraftfahrliniengesetz - Haltestellenzeichen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 Wenn die Größenordnung der Haltestellenzeichen klar geregt ist sowie entsprechende 

Maße verordnet sind und Haltestellenzeichen mit anderen Maßen (außerhalb der 

Verordnung) angebracht werden, ist der Bescheid für die Haltestelle überhaupt 

rechtskräftig? 

 Hat es für das Land Vorarlberg eine Haltestellenzeichen-Ausnahmeregelung gegeben? 

 Wenn ja, mit welchem Bescheid? 
 
Einleitend ist festzuhalten, dass Bescheide (samt allfälligen Ausnahmen), welche bis zum Inkraft-

treten der Novellierung des Kraftfahrliniengesetzes (KflG) per 1. Jänner 2000 erteilt wurden, ge-

mäß § 35 Abs. 2 und 3 KflG 1999, BGBl. I Nr. 203/1999, spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten 
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dieses Gesetzes erloschen sind. Das bedeutet, alle nicht der derzeitigen Rechtslage entsprechen-

den Genehmigungen sind spätestens im Jahr 2010 erloschen.  

 

Bei Bescheiden ab dem 1. Jänner 2000 (Novellierung des KflG) war und ist auf die Rechtsmittel zu 

verweisen. Alle Haltestellenbescheide seit 2000 musste und muss man bei Rechtswidrigkeit auch 

jetzt fristgerecht mit Rechtsmittel bekämpfen. Seit 01.01.2014 ist die nächste Instanz das jeweils 

zuständige Landesverwaltungsgericht.  

 

Die Verfahren zur Festsetzung von Haltestellen sind seit ca. 25 Jahren ausschließlich bei den 

Landeshauptleuten angesiedelt, daher erlaube ich mir diesbezüglich an den zuständigen Landes-

hauptmann zu verweisen.  

 

 

Mag. Gerald Klug 
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